
Bei Antragstellung sind folgende Unterlagen aller Haushaltsmitglieder – soweit zutreffend – 

in Kopie vorzulegen: 

 

Angaben zu persönlichen Verhältnissen etc.      

- Schwerbehindertenausweis 
- Bescheid über den Pflegegrad 
- Personalausweis bzw. Meldebescheinigung, sofern Sie nicht in Kleve wohnhaft sind 

- Studentenausweis 

- ärztliche Bescheinigungen, soweit sie relevant sind (z.B. aufgrund der Inanspruchnahme  

  von Wohnraummehrbedarf, Besitz eines Rollstuhls, Rollators, Sauerstoffgeräts, etc.) 

- Aufenthaltstitel inkl. Wohnsitzzuweisung soweit vorhanden 

- Bestellungsurkunde (im Falle eines Betreuers) 

- Vollmacht (bei Antragstellung durch jemand anderen) 

- Mutterpass (Name, Entbindungstermin)  

- Schulbescheinigung (bei Schülern ab dem 16. Lebensjahr) 

- im Falle eines Antrages auf Herabsetzung der Zinserhöhung: Schreiben der NRW.BANK 

 

Einkommen 

Bei nichtselbstständiger Arbeit/ geringfügigen Beschäftigungen: 

- vom Arbeitgeber ausgefüllte Einkommenserklärung (siehe Vordruck:  
   Ziff. 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 6 und 7) 
- Arbeitsvertrag, sofern noch kein Einkommen/ keine Sonderzuwendung beziffert werden  

  kann (z.B. wegen neuem Arbeitgeber)  
- Lohnabrechnungen der letzten 12 Monate des aktuellen Arbeitgebers 

- Ausbildungsvertrag 

Bei selbstständiger Tätigkeit: 

- vom Steuerberater bzw. Finanzamt ausgefüllte Einkommenserklärung über den erzielten  

  Gewinn des Vorjahres bzw. zu erwartenden Gewinn des laufenden Jahres (siehe Vordruck:  

  Ziff. 4.3, 6 und 7) 

 

Darüber hinaus: 

- Bescheid über SGB II Leistungen 
- Bescheid über SGB XII Leistungen 
- Bescheid über ALG I Leistungen 
- Rentenbescheid  

- Bescheid über den Erhalt von Bafög 

- Bescheid über den Erhalt von Kindergeld (alternativ: aktueller Kontoauszug) 
- Einkommenssteuerbescheid des letzten Jahres 

- Nachweise über die Einkünfte aus Land-/Forstwirtschaft 
- Nachweise über die Einkünfte aus Vermietung/Verpachtung 

- Nachweise über ausländische Einkünfte 

- Nachweise über Sperrkonto 

 



Unterhalt    

Bei Unterhaltsempfängern:  
- Bescheid über die empfangene Unterhalts(vorschuss)leistung 
- Unterhaltstitel/-bescheinigung 

Bei Unterhaltspflichtigen: 
- Bescheid über die zu zahlende Unterhaltsleistung + 3x Kontoauszüge   
- Unterhaltstitel/-bescheinigung 

 

Vom Einkommen evtl. absetzbare Beträge  
- Bescheid über private Krankenversicherung 
- Bescheid über private Rentenversicherung  

 

Da für die Beantragung eines Wohnberechtigungsscheins oder einer Zinssenkungs-

bescheinigung im Einzelfall sehr individuelle Nachweise erforderlich sein können, wird 

empfohlen zuvor telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit der zuständigen Stelle aufzunehmen. 

 


